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 Veröffentlicht am 12.09.1956

Norm

1.StVDG §2 Abs1

Rechtssatz

Ein Sudetendeutscher, der erst nach dem 08.05.1945 in das Gebiet des Deutschen Reiches gekommen ist und bis

dahin im Gebiete der tschechoslowakischen Republik ansässig war und nur auf Grund des § 1 lit a des Gesetzes zur

Regelung von Fragen zur Staatsangehörigkeit vom 22.02.1955, DRGBl I S 65, rückwirkend mit 20.11.1938 deutscher

Staatsangehöriger geworden ist, gilt nicht als deutsche physische Person, deren inländisches Vermögen auf die

Republik Österreich gemäß Art 22 des StV übergegangen ist.
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